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Änderung des Energiegesetzes 
 

Geltendes Recht Vorlage Regierungsrat Änderungen EnUmK 

 Änderung des Energiegesetzes       

 Der [Autor]  

 (Erlassen von der Landsgemeinde am ….)  

 I.  

 GS VII E/1/1, Energiegesetz (EnG) vom 7. Mai 2000 
(Stand 1. Juli 2016), wird wie folgt geändert: 

 

Art.  2 
Kantonale Energieplanung 

  

1 Der Regierungsrat erstellt eine kantonale Energie-
planung unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten 
der Gemeinden. 

  

2 Diese legt fest:   

a. die angestrebte Entwicklung von Energieversor-
gung und Energienutzung; 

  

b. die notwendigen Massnahmen.   

3 Das Verfahren richtet sich nach Artikel 6 Raumpla-
nungs- und Baugesetz. 

3 Aufgehoben.  

 Art.  3a 
Öffentliche Bauten und Anlagen 

 

 1 Für Bauten und Anlagen der öffentlichen Hand:  

 a. legt der Regierungsrat erhöhte Anforderungen an 
die Energienutzung fest; 
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 b. wird die Wärmeversorgung bis zum Jahr 2050 zu 
80 Prozent ohne fossile Brennstoffe sichergestellt. 
Der Regierungsrat legt Zwischenziele fest; 

 

 c. wird der Stromverbrauch bis zum Jahr 2030 mass-
geblich reduziert oder mit neu zugebauten erneu-
erbaren Energien oder einem zertifizierten Naturs-
tromprodukt gedeckt. 

 

Art.  5 
Anlagen zur Energiegewinnung 

  

1 Die Neuerstellung oder Erweiterung einer Anlage 
zur Gewinnung von elektrischer Energie bedarf einer 
Bewilligung des Regierungsrates. Er kann die Bewil-
ligungskompetenz für Anlagen bis zu einer bestimm-
ten elektrischen Leistung an das zuständige Depar-
tement delegieren. 

1 Die Neuerstellung oder Erweiterung einer Anlage 
zur Gewinnung von elektrischer Energie bedarf einer 
Einer energierechtlichen Bewilligung des Regie-
rungsrates. Er kann die Bewilligungskompetenz für 
Anlagen bis zu einer bestimmten elektrischen Leis-
tung an das zuständige Departement delegieren. 
bedarf: 

 

 a. die Neuerstellung oder Erweiterung einer Anlage 
zur Gewinnung von elektrischer Energie; 

 

 b. die Neuerstellung oder Erweiterung einer Anlage 
zur Gewinnung von Energie mit einer thermischen 
Leistung von mehr als 1000 Kilowatt. 

 

1a Die Neuerstellung oder Erweiterung einer Anlage 
zur Gewinnung von Energie mit einer thermischen 
Leistung von mehr als 1000 kW bedarf einer Bewilli-
gung des Regierungsrates. 

1a Aufgehoben.  

2 Der Bewilligungspflicht sind alle Arten der Energie-
gewinnung unterstellt, insbesondere die Energiege-
winnung aus der Tiefe, dem Boden, dem Grundwas-
ser, den stehenden und fliessenden Gewässern, der 
Luft, aus Biomasse und der Sonne. Ausgenommen 
sind Photovoltaikanlagen bis 50 kW. 

2 Der Bewilligungspflicht sind alle Arten der Energie-
gewinnung unterstellt, insbesondere die Energiege-
winnung aus der Tiefe, dem Boden, dem Grundwas-
ser, den stehenden und fliessenden Gewässern, der 
Luft, aus Biomasse und der Sonne. Ausgenommen 
sind Photovoltaikanlagen bis 50 kW1000 Kilowatt. 
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3 Vor der Bewilligungserteilung holt die Bewilligungs-
behörde die Stellungnahme der Standortgemeinde 
ein; sie nimmt im öffentlichen Interesse liegende Auf-
lagen in die Bewilligung auf. Die Bewilligung wird 
erteilt, wenn die Anlage den Zielsetzungen dieses 
Gesetzes entspricht und keine überwiegenden öf-
fentlichen Interessen entgegenstehen. 

  

4 Die Bewilligung wird für eine bestimmte Frist, die 80 
Jahre nicht übersteigen darf, erteilt. Wenn die Bewil-
ligung vor Ablauf der Bewilligungszeit nicht erneuert 
wird, ist der Bewilligungsnehmer verpflichtet, soweit 
möglich und sinnvoll, den ursprünglichen Zustand 
wieder herzustellen. 

  

 4a Der Regierungsrat kann die Bewilligungskompe-
tenz für Anlagen bis zu einer bestimmten Leistung an 
das zuständige Departement delegieren. 

 

5 Die Gebühren werden in der landrätlichen Verord-
nung1) geregelt; sie betragen höchstens 50 Franken 
pro kW. 

5 Die Der Landrat regelt die Gebühren werden in der 
landrätlichen Verordnung geregelt; sie . Sie betragen 
höchstens 50  Franken pro kWKilowatt. 

 

Art.  7 
Höhe der jährlichen Abgabe 

  

1 Die jährliche Abgabe (Wasserwerksteuer) beträgt 
55 Prozent des jeweiligen bundesrechtlichen Wass-
erzinsmaximums. 

1 Die jährliche Abgabe (Wasserwerksteuer) beträgt 
55 Prozent des jeweiligen bundesrechtlichen Wass-
erzinsmaximums. Sie wird nach der Bruttoleistung 
erhoben. 

 

2 Den Anteil des Wasserzinses, der dem Bund zur 
Sicherstellung von Ausgleichsleistungen für Einbus-
sen der Wasserkraftnutzung abzuliefern ist, tragen 
die Wasserrechtseigentümer und der Kanton nach 
Massgabe der Aufteilung gemäss Absatz 1. 

  

                                                      
1) GS VII E/1/2 
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3 Bei Einführung einer zusätzlichen Bemessung (z. B. 
Speicherzuschlag) gelten die vorstehenden Absätze 
sinngemäss. 

  

4 Der Regierungsrat ist ermächtigt, die Höhe der jähr-
lichen Abgabe im Rahmen der Bundesgesetzgebung 
zu reduzieren. 

4 Der Regierungsrat ist ermächtigt, die Höhe der jähr-
lichen Abgabe im Rahmen der Bundesgesetzgebung 
zu reduzierenanzupassen. 

 

4a Der Landrat legt die jährliche Abgabe für die ther-
mische Nutzung in der Verordnung fest. 

4a Der Landrat legt die jährliche Abgabe für die ther-
mische Nutzung in der Verordnung fest. 

 

5 Die Einzelheiten der Besteuerung werden in der 
landrätlichen Verordnung geregelt. 

5 Die Der Landrat regelt die Einzelheiten der Besteu-
erung werden in der landrätlichen Verordnung gere-
gelt.und Erhebung. 

 

Art.  9 
Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen 

  

1 Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen 
zur Notstromerzeugung sowie deren Betrieb für Pro-
beläufe von höchstens 50 Stunden pro Jahr ist ohne 
Nutzung der im Betrieb entstehenden Wärme zuläs-
sig. 

  

2 Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen 
mit fossilen Brennstoffen ist nur zulässig, wenn die 
im Betrieb entstehende Wärme fachgerecht und voll-
ständig genutzt wird. Ausgenommen sind Anlagen, 
die keine Verbindung zum öffentlichen Elektrizitäts-
verteilnetz haben. 
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3 Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen 
mit erneuerbaren gasförmigen Brennstoffen ist nur 
zulässig, wenn die im Betrieb entstehende Wärme 
fachgerecht und vollständig genutzt wird. Diese An-
forderung gilt nicht, wenn nur ein beschränkter Anteil 
nicht-landwirtschaftliches Grüngut verwertet wird so-
wie keine Verbindung zum öffentlichen Gasverteil-
netz besteht und diese auch nicht mit verhältnismäs-
sigem Aufwand hergestellt werden kann. 

  

4 Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen 
mit erneuerbaren festen oder flüssigen Brennstoffen 
ist nur zulässig, wenn die im Betrieb entstehende 
Wärme fachgerecht und weitgehend genutzt wird. 

  

5 Die Einzelheiten werden in der landrätlichen Ver-
ordnung geregelt. 

5 Die Der Landrat regelt die Einzelheiten werden in 
der landrätlichen Verordnung geregelt. 

 

Art.  10 
Besondere Beschwerdeinstanz 

Art.  10 Aufgehoben.  

1 Verfügungen nach Kapitel VI. unterliegen der Be-
schwerde an eine verwaltungsunabhängige Rekurs-
kommission. 

  

2 Die Rekurskommission besteht aus einem Vorsit-
zenden und zwei Mitgliedern, die auf Vorschlag des 
Regierungsrates vom Landrat auf eine ordentliche 
Amtsdauer gewählt werden. In gleicher Weise wer-
den für den Vorsitzenden sowie die beiden Mitglieder 
Ersatzleute bezeichnet. Es können auch Personen 
gewählt werden, die im Kanton nicht stimmberechtigt 
sind. 
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3 Die Rekurskommission entscheidet endgültig. Für 
das Verfahren gilt das Gesetz über die Verwaltungs-
rechtspflege1). Die Unangemessenheit des Entschei-
des kann in jedem Fall geltend gemacht werden. 

  

Art.  14 
Grundsatz 

Art.  14 
GrundsatzMinimalanforderungen an die Energienutzung 

 

1 Neue Bauten und Anlagen, die Energie verbrau-
chen, insbesondere geheizt oder gekühlt werden, 
sind so zu erstellen, dass der Energiebedarf entspre-
chend dem Stand der Technik möglichst gering ist. 

1 Neue Bauten Gebäude und gebäudetechnische 
Anlagen, die Energie verbrauchen, insbesondere 
geheizt oder gekühlt werden,  sind so zu planen, zu 
erstellen, zu betreiben und zu unterhalten, dass der 
Energiebedarf entsprechend dem Stand der Technik 
möglichst gering geringe Energieverluste eintreten 
und ein effizienter Betrieb möglich ist. 

 

2 Werden bestehende Gebäude und Anlagen we-
sentlich geändert oder erneuert, so haben sie den 
Anforderungen in Absatz 1 zu entsprechen. 

2 Werden bestehende Gebäude Der winterliche und 
der sommerliche Wärmeschutz, die gebäudetechni-
schen Anlagen wesentlich geändert oder erneuert, 
sound die Nutzung der Elektrizität haben sie den An-
forderungen in Absatz 1 dem Stand der Technik zu 
entsprechen. Abwärme und erneuerbare Energien 
sind zu nutzen. 

 

3 Bei gewerblichen und industriellen Anlagen und 
Bauten kann von einzelnen Energiesparvorschriften 
abgewichen werden, sofern mit einem geeigneten 
Energiekonzept nachgewiesen wird, dass die Ziele 
dieses Gesetzes in gleicher Weise erreicht werden. 
Die Abweichungen sind in einer vertraglichen Ver-
einbarung zwischen Bauherrschaft und Baubewilli-
gungsbehörde festzuhalten. 

3 Bei gewerblichen Die Minimalanforderungen an 
Gebäude und industriellengebäudetechnische Anla-
gen und Bauten kann von einzelnen Energiesparvor-
schriften abgewichen werden, sofern mit einem ge-
eigneten Energiekonzept nachgewiesen gemäss Ab-
satz 1 gelten soweit nachfolgend nichts anderes be-
stimmt wird, dass die Ziele dieses Gesetzes in glei-
cher Weise erreicht werden. Die Abweichungen sind 
in einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Bau-
herrschaft und Baubewilligungsbehörde festzuhalten. 
für: 

 

                                                      
1) GS III G/1 
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 a. Neubauten;  

 b. bestehende Gebäude oder Teile davon, wenn sie 
so umgebaut oder umgenutzt werden, dass die 
Energienutzung beeinflusst wird; 

 

 c. gebäudetechnische Anlagen, wenn sie neu instal-
liert, ersetzt, erneuert oder umgebaut werden, auch 
wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewil-
ligungspflichtig sind. 

 

 Art.  14a 
Wärmebedarf von Neubauten 

 

 1 Neubauten und Erweiterungen von bestehenden 
Gebäuden (Aufstockungen, Anbauten usw.) müssen 
so gebaut und ausgerüstet werden, dass ihr Bedarf 
für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisie-
rung dem Stand der Technik entspricht. 

 

 2 Der Regierungsrat regelt Art und Umfang der An-
forderungen an den Energieeinsatz. Er berücksichtigt 
dabei insbesondere die Wirtschaftlichkeit sowie be-
sondere Verhältnisse wie Klima, Verschattung oder 
Quartiersituationen. 

 

 Art.  14b 
Eigenstromerzeugung bei Neubauten 

 

 1 Neue Bauten erzeugen einen Teil der von ihnen 
benötigten Elektrizität selber. 

 

 2 Der Regierungsrat regelt die Art und den Umfang 
der Eigenstromerzeugung sowie die Voraussetzun-
gen für eine Befreiung von dieser Vorgabe. Er be-
rücksichtigt dabei die Energiebezugsfläche als Be-
rechnungsgrundlage für die selber zu erzeugende 
Elektrizität. 
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 3 Bei der Befreiung von der Pflicht zur Eigenstromer-
zeugung oder bei einer Abweichung von der Mini-
malvorgabe ist eine Ersatzabgabe zu leisten. Der 
Regierungsrat legt die Höhe der Abgabe und die wei-
teren Modalitäten fest. 

3 Bei der Befreiung von der Pflicht zur Eigenstromer-
zeugung oder bei einer Abweichung von der Mini-
malvorgabe ist eine Ersatzabgabe oder eine Er-
satzinvestition zu leisten. Der Regierungsrat legt die 
Höhe der Abgabe und der Investition sowie die wei-
teren Modalitäten fest. 

 4 Die Gemeinden erheben die Ersatzabgabe im 
Rahmen der Baubewilligung und verwenden sie 
zweckgebunden zur Förderung der nachhaltigen und 
effizienten Energienutzung und der erneuerbaren 
Energien. 

 

 Art.  14c 
Elektrische Energie in Gebäuden 

 

 1 Gebäude und Anlagen sowie damit zusammenhän-
gende Ausstattungen und Ausrüstungen sind so zu 
planen und auszuführen, dass die Elektrizität spar-
sam und rationell genutzt wird. 

 

 2 Der Regierungsrat legt die geltenden Normen und 
die Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf bei Neu- 
und Umbauten sowie Umnutzungen fest. 

 

 Art.  14d 
Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz 

 

 1 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers in bestehenden 
Bauten mit Wohnnutzung sind diese so auszurüsten, 
dass ein Anteil des massgebenden Bedarfs mit er-
neuerbarer Energie gedeckt wird. 

 

 2 Der Nachweis kann rechnerisch oder mittels einer 
Standardlösung erfolgen. 

 

 3 Der Ersatz eines Wärmeerzeugers ist bewilligungs-
pflichtig. 
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 4 Der Regierungsrat regelt den Anteil an nicht erneu-
erbaren Energien, die Berechnungsweise, die Stan-
dardlösungen sowie die Befreiungen. 

 

Art.  15 
Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien 

Art.  15 Aufgehoben.  

1 Neubauten und wesentliche Umbauten müssen so 
ausgerüstet sein, dass höchstens 80 Prozent des 
zulässigen Energiebedarfs für Heizung und Warm-
wasser mit nicht erneuerbaren Energien gedeckt 
sind. Die restlichen 

  

20 Prozent sind mit erneuerbaren Energien oder mit 
besserer Wärmedämmung zu erzielen. 

  

2 Ausnahmen werden in der Verordnung geregelt.   

 Art.  17a 
Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 

 

 1 Neue Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung für 
zwei oder mehr Nutzeinheiten sind mit den nötigen 
Geräten zur Erfassung des individuellen Wärmever-
brauchs für Heizung und Warmwasser auszurüsten. 

 

 2 Neue Gebäude, die die Wärme von einer zentralen 
Wärmeversorgung für eine Gebäudegruppe bezie-
hen, sind mit den nötigen Geräten zur Erfassung des 
Wärmeverbrauchs für Heizung pro Gebäude auszu-
rüsten. 

 

 3 Bestehende Gebäude mit zentraler Wärmeversor-
gung für zwei oder mehr Nutzeinheiten sind bei einer 
Gesamterneuerung des Heizungs- oder des Warm-
wassersystems mit Geräten zur Erfassung des indi-
viduellen Wärmeverbrauchs beim erneuerten System 
auszurüsten. 
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 4 Bestehende Gebäudegruppen mit zentraler Wär-
meversorgung sind mit Geräten zur Erfassung des 
Wärmeverbrauchs für Heizung pro Gebäude auszu-
rüsten, wenn an einem oder mehreren Gebäuden die 
Gebäudehülle zu einem prozentualen Anteil saniert 
wird. 

 

 5 Der Regierungsrat regelt den prozentualen Anteil 
und die Befreiungen. 

 

Art.  18 
Ausrüstungspflicht bei Neubauten 

Art.  18 Aufgehoben.  

1 Neue Bauten und Gebäudegruppen mit zentraler 
Wärmeversorgung für fünf oder mehr Nutzeinheiten 
sind mit den nötigen Geräten zur Erfassung des indi-
viduellen Wärmeverbrauchs für Heizung und Warm-
wasser auszurüsten. 

  

2 Bei Flächenheizungen ist für den Bauteil zwischen 
der Wärmeabgabe und der angrenzenden Nutzein-
heit ein U-Wert von maximal 0,7 W/m²K einzuhalten. 

  

Art.  19 
Ausrüstungspflicht bei wesentlichen Erneuerungen 

Art.  19 Aufgehoben.  

1 Bestehende Gebäude mit zentraler Wärmeversor-
gung für fünf oder mehr Nutzeinheiten sind bei einer 
Gesamterneuerung des Heizungs- und/oder des 
Warmwassersystems mit Geräten zur Erfassung des 
individuellen Wärmeverbrauchs für Heizung und 
Warmwasser auszurüsten. 

  

2 Bestehende Gebäudegruppen mit zentraler Wär-
meversorgung sind mit Geräten zur Erfassung des 
Wärmeverbrauchs für Heizung pro Gebäude auszu-
rüsten, wenn an einem oder mehreren Gebäuden die 
Gebäudehülle zu über 75 Prozent saniert wird. 
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Art.  20 
Ausrüstungspflicht in bestehenden Bauten 

Art.  20 Aufgehoben.  

1 Zentral beheizte Gebäude und Gebäudegruppen 
mit fünf oder mehr Nutzeinheiten sind mit den nöti-
gen Geräten zur Erfassung des Wärmeverbrauchs 
für die Heizung auszurüsten und mit Einrichtungen 
zu versehen, die es ermöglichen, die Raumlufttem-
peratur individuell einzustellen und selbstständig zu 
regeln, soweit dies technisch und betrieblich möglich 
und der Aufwand verhältnismässig ist. 

  

Art.  21 
Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen 

Art.  21 
Ortsfeste elektrische WiderstandsheizungenElektroheizungen 

 

1 Die Neuinstallation und der Ersatz ortsfester elektri-
scher Widerstandsheizungen ab 2,5 kW pro Bezüger 
zur Gebäudebeheizung, falls der spezifische Heiz-
leistungsbedarf mehr als 28 Watt/m² Energiebezugs-
fläche beträgt, sind nur mit einer Ausnahmebewilli-
gung zulässig. 

1 Die Neuinstallation und der Ersatz ortsfester elektri-
scher Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen 
ab 2,5 kW pro Bezüger zur Gebäudebeheizung, falls 
der spezifische Heizleistungsbedarf mehr als 28 
Watt/m² Energiebezugsfläche beträgt, 
(Elektroheizungen) sind nur mit einer Ausnahmebe-
willigung zulässig.unzulässig: 

 

 a. bei Neuinstallationen zur Gebäudebeheizung;  

 b. beim Ersatz von ortsfesten elektrischen Wider-
standsheizungen mit Wasserverteilsystem (zentrale 
Elektroheizungen): 

 

 1. durch ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen 
mit Wasserverteilsystem (zentrale Elektroheizun-
gen); oder 

 

 2. durch ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen 
ohne Wasserverteilsystem (dezentrale Elektrohei-
zungen); 

 

 c. als Zusatzheizung.  
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2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn keine Anschluss-
möglichkeiten an Gas oder Fernwärme besteht, der 
Einsatz erneuerbarer Energie nicht möglich oder un-
verhältnismässig ist, der Wärmeschutz des Gebäu-
des dem Stand der Technik entspricht und das Elekt-
rizitätsverteilwerk die erforderliche Energie liefern 
kann. 

2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn keine Anschluss-
möglichkeiten an Gas oder Fernwärme besteht, der 
Einsatz erneuerbarer Energie nicht möglich oder un-
verhältnismässig ist, der Wärmeschutz des Gebäu-
des dem Stand der Technik entspricht und das Elekt-
rizitätsverteilwerk die erforderliche Energie liefern 
kannNotheizungen sind in begrenztem Umfang zu-
lässig. 

 

3 Das Elektrizitätsverteilwerk kann Vorgaben über die 
zeitliche Einschränkung der Energielieferungen fest-
legen. 

3 Das Elektrizitätsverteilwerk kann Vorgaben über die 
zeitliche Einschränkung der Energielieferungen fest-
legenBestehende ortsfeste elektrische Widerstands-
heizungen mit Wasserverteilsystem (zentrale Elekt-
roheizungen) sind innerhalb einer Übergangsfrist 
durch Anlagen zu ersetzen, welche den Anforderun-
gen dieses Gesetzes entsprechen. 

 

4 Eine elektrische Zusatzheizung zur Hauptheizung 
bis 25 Prozent des Wärmebedarfs ist bei einem Er-
satz zulässig. 

4 Eine elektrische Zusatzheizung zur Hauptheizung 
bis 25 Prozent des Wärmebedarfs ist bei einem Er-
satz zulässig.Der Regierungsrat regelt: 

 

 a. weitere Ausnahmen von Absatz 1;  

 b. die Übergangsfrist nach Absatz 3;  

 c. Befreiungen.  

5 Notheizungen bei handbeschickten Holzheizungen 
und bei Wärmepumpen sind bis zu einer Leistung 
von 50 Prozent des Leistungsbedarfs zulässig. 

5 Aufgehoben.  

 Art.  21a 
Elektro-Wassererwärmer 

 

 1 Der Neueinbau oder Ersatz eines Elektro-
Wassererwärmers ist in Wohnbauten nur erlaubt, 
wenn das Warmwasser: 
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 a. während der Heizperiode mit dem Wärmeerzeuger 
für die Raumheizung erwärmt oder vorgewärmt 
wird; 

 

 b. mindestens zur Hälfte durch erneuerbare Energie 
oder Abwärme erwärmt wird. 

 

 2 Für den Ersatz von einzelnen, dezentralen Elektro-
Wassererwärmern sind die Voraussetzungen von 
Absatz 1 nicht zu erfüllen. 

 

 3 Bestehende zentrale Elektro-Wassererwärmer, die 
ausschliesslich direkt elektrisch beheizt werden, sind 
bei Wohnbauten innerhalb einer Frist nach Inkrafts-
etzung dieses Gesetzes durch Anlagen so zu erset-
zen oder durch andere Anlagen so zu ergänzen, 
dass sie den Anforderungen dieses Gesetzes ent-
sprechen. 

 

 4 Der Ersatz eines zentralen Elektro-
Wassererwärmers ist bewilligungspflichtig. 

 

 5 Der Regierungsrat regelt die Frist und die Befreiun-
gen. 

 

Art.  23 
Aussenheizungen, beheizte Freiluftbäder und Hallenbäder 

Art.  23 
AussenheizungenHeizungen im Freien, beheizte Freiluftbäder und Hallen-
bäder 

 

1 Der Bau neuer sowie der Ersatz oder die Änderung 
bestehender Aussenheizungen und Freiluftbadhei-
zungen bedürfen einer Bewilligung der zuständigen 
kantonalen Verwaltungsbehörde. Die Standortge-
meinde ist zur Stellungnahme einzuladen. 

1 Der Bau neuer sowie der Ersatz oder die Änderung 
bestehender AussenheizungenHeizungen im Freien 
und Freiluftbadheizungen bedürfen einer Bewilligung 
der zuständigen kantonalen Verwaltungsbehörde. 
Die Standortgemeinde ist zur Stellungnahme einzu-
laden. 

 

Art.  24 
Heizungen im Freien 
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1 Der Bau neuer und der Ersatz oder die Änderung 
bestehender Aussenheizungen (Terrassen, Rampen, 
Rinnen, Sitzplätze usw.) bedürfen einer Bewilligung 
der zuständigen kantonalen Verwaltungsbehörde. 

1 Der Bau neuer und der Ersatz oder die Änderung 
bestehender Aussenheizungen Heizungen im 
Freien (Terrassen, Rampen, Rinnen, Sitzplätze usw.) 
bedürfen einer Bewilligung der zuständigen kantona-
len Verwaltungsbehörde. 

 

2 Aussenheizungen werden nur bewilligt, wenn sie 
ausschliesslich mit erneuerbarer Energie oder mit 
nicht anders nutzbarer Abwärme betrieben werden. 

2 AussenheizungenHeizungen im Freien werden nur 
bewilligt, wenn sie ausschliesslich mit erneuerbarer 
Energie oder mit nicht anders nutzbarer Abwärme 
betrieben werden. 

 

3 Mit nicht erneuerbarer Energie betriebene Aussen-
heizungen werden bewilligt, wenn 

3 Mit nicht erneuerbarer Energie betriebene Aussen-
heizungen Heizungen im Freien werden bewilligt, 
wenn: 

 

a. die Sicherheit von Personen und Sachen oder der 
Schutz technischer Einrichtungen es erfordert; 

a. die Sicherheit von Personen, Tieren und Sachen 
oder der Schutz technischer Einrichtungen es er-
fordert; 

 

b. bauliche und betriebliche Massnahmen nicht aus-
führbar oder unverhältnismässig sind; 

  

c. sie mit einer temperatur- und feuchteabhängigen 
Regelung ausgerüstet sind. 

  

Art.  25 
Beheizte Freiluftbäder 

  

1 Der Bau neuer oder die Änderung und die Erneue-
rung bestehender beheizter Freiluftbäder mit einem 
Inhalt von über 8 m³ bedürfen einer Bewilligung der 
zuständigen kantonalen Verwaltungsbehörde. Sie 
werden nur bewilligt, wenn sie ausschliesslich mit 
erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer 
Abwärme betrieben werden. 

1 Der Bau neuer oder die Änderung und die Erneue-
rung bestehender beheizter Freiluftbäder mit einem 
Inhalt von über 8 m³acht Kubikmeter bedürfen einer 
energierechtlichen Bewilligung der zuständigen kan-
tonalen Verwaltungsbehörde. Sie werden nur bewil-
ligt, wenn sie ausschliesslich mit erneuerbarer Ener-
gie oder nicht anders nutzbarer Abwärme betrieben 
werden. 
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2 Die Beheizung mit elektrischer Wärmepumpe ist 
zulässig, wenn eine Abdeckung der Wasserfläche 
gegen Wärmeverluste vorhanden ist. 

  

Art.  26 
Kunsteisbahnen und Anlagen zur Erzeugung von künstlichem Schnee 

  

1 Kunsteisbahnen und Anlagen zur Erzeugung von 
künstlichem Schnee bedürfen einer Bewilligung des 
zuständigen Departements. Diese kann nur erteilt 
werden, wenn im öffentlichen Interesse ein ausge-
wiesenes Bedürfnis besteht. 

  

2 Kunsteisbahnen müssen mit Einrichtungen zur Nut-
zung der Abwärme ausgestattet sein. 

  

3 Vor der Erteilung der Bewilligung ist die Stellung-
nahme der Standort gemeinde einzuholen. 

3 Vor der Erteilung der Bewilligung ist die Stellung-
nahme der Standort gemeindeStandortgemeinde 
einzuholen. 

 

 Art.  27a 
Ferienhäuser und Ferienwohungen 

 

 1 Die Raumtemperatur muss auf mindestens zwei 
unterschiedliche Niveaus regulierbar sein: 

 

 a. bei neu erstellten Einfamilienhäusern, die nur zeit-
weise bewohnt sind; 

 

 b. bei neu erstellten Mehrfamilienhäusern, die nur 
zeitweise bewohnt sind, für jede Einheit; 

 

 c. beim Austausch des Wärmeerzeugers in Einfamili-
enhäusern, die nur zeitweise bewohnt sind; 

 

 d. bei der Sanierung des Heizverteilersystems in 
Mehrfamilienhäusern, die nur zeitweise bewohnt 
sind, für jede Einheit. 
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 2 Die Regulierung muss durch Fernsteuerung erfol-
gen. 

2 Die Regulierung muss durch FernsteuerungFern-
bedienung (z.B. Telefon, Internet, SMS) erfolgen. 

 3 Bestehende Ein- oder Mehrfamilienhäuser, die nur 
zeitweise bewohnt sind, sind innerhalb einer Über-
gangsfrist nachzurüsten. 

 

 4 Der Regierungsrat regelt die Übergangsfrist und die 
Befreiungen. 

 

      3a. Grossverbraucher und Gebäudeautoma-
tion 

      

Art.  29 
Grossverbraucher 

  

1 Grossverbraucher mit einem jährlichen Wärmever-
brauch von mehr als 5 GWh oder einem jährlichen 
Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0,5 GWh können 
durch die zuständige Behörde verpflichtet werden, 
ihren Energieverbrauch zu analysieren und zumutba-
re Massnahmen zur Verbrauchsoptimierung zu reali-
sieren. 

1 Grossverbraucher mit einem jährlichen Wärmever-
brauch von mehr als 5 GWhfünf Gigawattstunden 
oder einem jährlichen Elektrizitätsverbrauch von 
mehr als 0,5 GWhGigawattstunden können durch die 
zuständige Behörde verpflichtet werden, ihren Ener-
gieverbrauch zu analysieren und zumutbare Mass-
nahmen zur Verbrauchsoptimierung zu realisieren. 

 

2 Absatz 1 ist nicht anwendbar für Grossverbraucher, 
die sich verpflichten, individuell oder in einer Gruppe 
von der zuständigen Behörde vorgegebene Ziele für 
die Entwicklung des Energieverbrauchs einzuhalten. 
Überdies kann sie die zuständige Behörde von der 
Einhaltung näher zu bezeichnender energietechni-
scher Vorschriften entbinden. 

  

 3 Der Landrat regelt die Einzelheiten zur Zumutbar-
keit. 

 

Art.  31 
Gebäudeenergieausweis der Kantone 

  



- 17 -  
 
 

 

Geltendes Recht Vorlage Regierungsrat Änderungen EnUmK 

1 Der Kanton führt den «Gebäudeenergieausweis der 
Kantone» durch die Gebäudeeigentümer auf freiwilli-
ger Basis ein. 

1 Der Kanton führt den «Gebäudeenergieausweis der 
Kantone» durch die Gebäudeeigentümer auf freiwilli-
ger Basis(GEAK) ein. 

 

 2 Wer Finanzhilfen für Sanierungsmassnahmen an 
der Gebäudehülle beantragt, hat einen GEAK Plus 
zu erarbeiten. Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten. 

 

 Art.  31a 
Gebäudeautomation 

 

 1 Neubauten der Kategorien III bis XII (SIA 380/1) 
sind mit Einrichtungen zur Gebäudeautomation aus-
zurüsten, soweit es technisch möglich und wirtschaft-
lich zumutbar ist. 

 

 2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zur Ge-
bäudeautomation. 

 

Art.  35 
Zweck 

  

1 Zur finanziellen Förderung von Vorhaben zur ratio-
nellen Energieanwendung, zur Nutzung erneuerbarer 
Energien und zum Klimaschutz wird ein Energie-
fonds geschaffen. 

  

2 Als förderungswürdig gelten:   

a. rationelle und umweltschonende Energieanwen-
dung; 

  

b. Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequel-
len; 

  

c. Anwendung neuer, zukunftsgerichteter Technolo-
gien zur umweltschonenden Energiegewinnung 
oder -anwendung; 
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d. Forschung, energiebezogene Beratung, Ausbil-
dung und Information; 

  

e. Massnahmen im Rahmen des Klimaschutzes. e. Massnahmen im Rahmen des Klimaschutzes.;  

 f. Massnahmen zur Förderung der fossilfreien Mobili-
tät. 

 

3 Der Landrat bestimmt in den einzelnen Förderbe-
reichen die zu fördernden Massnahmen. 

  

4 Der Landrat kann für Gebäudesanierungen in ein-
zelnen Regionen einen Beitragssatz vorsehen, der 
maximal doppelt so hoch ist wie im übrigen Kantons-
gebiet. 

  

Art.  59 
Auskunftspflicht 

  

1 Der Kanton und die Gemeinden sind befugt, Erhe-
bungen über den Energie verbrauch anzustellen. 

1 Der Kanton und die Gemeinden sind befugt, Erhe-
bungen über den Energie verbrauch
Energieverbrauch anzustellen. 

 

2 Jede Person ist verpflichtet, den Behörden die für 
den Vollzug der Energiegesetzgebung nötigen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. Den Behörden ist während der üblichen Ar-
beitszeit der Zutritt zu Bauten und Anlagen zu er-
möglichen. 

  

3 Die Energiefondsverwaltung (Art. 37) stellt der kan-
tonalen Steuerverwaltung jährlich eine Liste über die 
Empfänger von Fördermitteln aus dem Energiefonds 
zu. 

  

 II.  

      Keine anderen Erlasse geändert.       
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 III.  

      Keine anderen Erlasse aufgehoben.       

 IV.  

      Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des In-
krafttretens. 

      

 [Ort]  

 [Behörde]  

 


